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Steuertipps für Unternehmer zum Jahresende 2006 
 
 
Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps, wie 
 
• Halbjahresabschreibung für Investitionen, die noch kurz vor dem Jahresende getätigt werden, 
• Möglichkeit der Sofortabsetzung von Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 400 (exklusive USt 

bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern) als geringwertige Wirtschaftsgüter, 
• Steuersparen durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen bei Bilanzie-

rern bzw Vorziehen von Ausgaben und Verschieben von Einnahmen bei Einnahmen-Ausgaben-
Rechnern; 

 
möchten wir Sie vor allem auf folgende Steuersparmöglichkeiten hinweisen: 
 
 

Investitionen – die befristeten Investitionsbegünstigungen für katastrophenbedingte Er-
satzbeschaffungen laufen am 31.12.2006 aus 
 
Für katastrophenbedingte Ersatzbeschaffungen ab 1.7.2005 von Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, die noch bis zum 31.12.2006 durchgeführt werden, stehen letztmalig die nach der Hochwasser-
katastrophe 2005 eingeführten Sonder-Investitionsbegünstigungen zu (vorzeitige Abschreibung in Höhe 
von 12% für Gebäude bzw 20% für sonstige Wirtschaftsgüter oder alternative Investitionsprämie bei 
Gebäuden von 5% (für Körperschaften nur 3 %) und bei sonstigen Wirtschaftsgütern 10 % (für Körper-
schaften nur 5 %). Diese Begünstigungen können auch von den bis Ende Dezember 2006 anfallenden 
Teilherstellungskosten geltend gemacht werden. 
 
 

Investitionen zur optimalen Nutzung des neuen Freibetrages für investierte Gewinne 
(FBiG) auf 2007 verschieben 
 
Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ab 2007 bis zu 10% ihres Gewinnes, maximal 100.000 € pa, 
einkommensteuerfrei stellen, wenn in diesem Ausmaß im betreffenden Jahr auch investiert wird. Als 
begünstigte Investitionen kommen neue abnutzbare körperliche Anlagen mit einer Nutzungsdauer von 
mindestens 4 Jahren oder Wertpapiere (Anleihen und Anleihenfonds) in Frage (die in der Folge 4 Jahre 
lang gehalten werden müssen). Wenn man daher nicht an eine Ausnützung der Steuerbegünstigung 
durch entsprechende Wertpapieranschaffungen denkt, sollten begünstigte Investitionen – trotz Verlust 
der Halbjahresabschreibung – auf Anfang 2007 verschoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 BINDER & PARTNER, A-8010 Graz, Neufeldweg 93, T: +43(316) 427428-0, E: office@binder-partner.com 2 

Letzte Möglichkeit bis zum 31.12.2006 auf Option zur Anwendung der alten Rentenbar-
wertfaktoren 
 
Renten, die für die Übertragung von Wirtschaftsgütern bezahlt werden (zB Kauf einer Liegenschaft ge-
gen Leibrente), sind erst dann steuerlich relevant, wenn die Rentenzahlungen den Wert des übertrage-
nen Wirtschaftsgutes übersteigen. Der Wert des übertragenen Wirtschaftsgutes errechnet sich aus dem 
Jahresbetrag der Rente, multipliziert mit einem steuerlichen Rentenbarwertfaktor. Da die bis Ende 2003 
geltenden alten Rentenbarwertfaktoren eine deutlich niedrigere Lebenserwartung unterstellt haben, sind 
die Renten beim Rentenempfänger früher steuerpflichtig, beim Rentenzahler aber auch früher als Son-
derausgaben absetzbar. 
 
Für Leibrentenverträge, die noch vor dem 1.1.2004 abgeschlossen wurden, kann der Eintritt der Steu-
erpflicht bzw der Zeitpunkt der Abzugsfähigkeit der Rentenzahlungen noch auf Basis der alten Renten-
barwertfaktoren berechnet werden, wenn beide Vertragspartner dies bis Ende 2006 einvernehmlich 
gegenüber dem Finanzamt erklären. Bei Progressionsunterschieden zwischen Rentenzahler und Ren-
tenempfänger kann die Option zu einer deutlichen Steuerersparnis führen. 
 
 

Option zur Steuerwirksamkeit von internationalen Schachtelbeteiligungen 
 
Bei Internationalen Schachtelbeteiligungen (Anteilsbesitz von mindestens 10% seit mehr als 1 Jahr) 
sind bei der Muttergesellschaft anfallende Veräußerungsgewinne steuerfrei bzw – als Kehrseite der 
Medaille – Veräußerungsverluste sowie Teilwertabschreibungen steuerlich nicht absetzbar. Eine Mut-
tergesellschaft, die aus einer internationalen Schachtelbeteiligung derartige Verluste erwartet und diese 
steuerlich absetzen will, kann durch eine ausdrückliche Option zur Steuerpflicht auf die Steuerfreiheit 
dieser Schachtelbeteiligung verzichten. Muttergesellschaften, die vor dem 1.1.2001 in das Firmenbuch 
eingetragen wurden und auf die Steuerfreiheit verzichten wollen, müssen diesen Verzicht für jede ein-
zelne Beteiligung spätestens in einer Beilage zur Körperschaftsteuererklärung 2006 erklären. 
 
 

Rechnungen per Telefax – Anerkennung nur mehr bis 31.12.2006 
 
Aufgrund einer Information des BMF werden mittels Telefax übermittelte Rechnungen nur noch bis zum 
31.12.2006 als für den Vorsteuerabzug ausreichend anerkannt.  
 
 

Verlustvorträge von Einnahmen-Ausgaben-Rechnern aus Jahren bis 2003  
 
Die ab 1.1.2007 geltende neue Rechtslage sieht vor, dass Einnahmen-Ausgaben-Rechner künftig je-
weils die Verluste der letzten 3 Kalenderjahre als Verlustabzug (unter Beachtung der 75%igen Vor-
tragsgrenze) abziehen können. Da es keine Übergangsregelung für die bisher ohne zeitliche Begren-
zung vortragsfähigen Anlaufverluste gibt, gehen Verlustvorträge aus Anlaufverlusten der Kalenderjahre 
bis 2003 verloren, wenn sie nicht noch 2006 genutzt werden. 
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Anhebung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmer ab 2007 
 
Die Kleinunternehmergrenze im UStG wird von derzeit 22.000 € ab dem 1.1.2007 auf 30.000 € angeho-
ben. In Einzelfällen kann es sich lohnen, Umsätze erst im Jahr 2007 zu vereinnahmen, wenn man damit 
noch in den Genuss der Kleinunternehmerregelung für 2006 kommen kann. 
 
 

Steuerbegünstigung für nicht entnommene Gewinne 
 
Die begünstigte Besteuerung nicht entnommener Gewinne von Personenunternehmen bis zu einem 
Höchstbetrag von 100.000 € pro Jahr und Betrieb (bzw Person) kann eine jährliche Steuerersparnis von 
bis zu 25.000 € bringen. Freiberufler und Einnahmen-Ausgaben-Rechner sind davon ausgenommen. 
Der Ausschluss der Freiberufler von dieser Regelung wird gerade vom Verfassungsgerichtshof geprüft. 
 
TIPP:  Um die Begünstigung optimal zu nutzen, sollten alle Einzelunternehmer und Personengesell-

schaften rechtzeitig ihren voraussichtlichen Gewinn 2006 hochrechnen und die bisherigen Ent-
nahmen (zu denen auch die privaten Steuerzahlungen gehören!) feststellen. Das Gewinn- bzw 
Entnahmeoptimum ist dann erreicht, wenn die Begünstigungsgrenze von 100.000 € voll ausge-
schöpft wird: Liegt der voraussichtliche Gewinn 2006 unter 100.000 €, sollte daher nach Mög-
lichkeit im Jahr 2006 nichts entnommen werden (was allerdings wohl nur dann geht, wenn man 
von anderen Einkünften oder privaten Finanzreserven leben kann); bei einem voraussichtlichen 
Gewinn von über 100.000 € sollte der diesen Höchstbetrag übersteigende Gewinn zwecks 
Schaffung privater Reserven für die Zukunft noch vor Jahresende entnommen werden. 

 
 

Entnahmeverhalten bei im Vorjahr beanspruchter Steuerbegünstigung für nicht ent-
nommene Gewinne beachten! 
 
Wenn Sie bereits in den Jahren 2004 und/oder 2005 die Begünstigung für nicht entnommene Gewinne 
in Anspruch genommen haben, dürfen Sie im Jahr 2006 – unabhängig von einer neuerlichen Inan-
spruchnahme der Begünstigung für das Jahr 2006 – nur maximal Entnahmen in Höhe des Gewinnes 
2006 tätigen. Sollten Sie heuer bereits mehr als den prognostizierten Jahresgewinn 2006 entnommen 
haben, können die Mehrentnahmen bis zum Bilanzstichtag grundsätzlich durch Einlagen kompensiert 
werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Finanz nur betriebsnotwendige Einlagen anerkennt 
(zB Einlagen zur Bezahlung von Betriebsschulden). Wenn die Mehrentnahmen nicht mehr kompensiert 
werden können, droht eine Nachversteuerung der in den Vorjahren begünstigt besteuerten Gewinne 
(maximal bis zur Höhe der Mehrentnahmen). 
 
 

Forschungsfreibetrag (FFB) oder Forschungsprämie 
 
Der Forschungsfreibetrag „neu“ beträgt 25 %, die alternativ mögliche Forschungsprämie beträgt 8 %. 
Da der FFB bei Kapitalgesellschaften nur eine KöSt-Ersparnis von 6,25 % (25 % KöSt von 25 % FFB) 
bringt, ist die Forschungsprämie in diesem Fall günstiger. Gefördert werden generell Aufwendungen 
„zur Forschung und experimentellen Entwicklung“ (dh sowohl Grundlagenforschung als auch ange-
wandte und experimentelle Forschung im Produktions- und Dienstleistungsbereich, zB auch Aufwen-
dungen für bestimmte Softwareentwicklungen und grundlegend neue Marketingmethoden). 
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Für durch das BMWA bescheinigte Aufwendungen für volkswirtschaftlich wertvolle Erfindungen kann 
nach wie vor der „alte“ FFB von 25 % geltend gemacht werden, der insoweit 35 % beträgt, als der For-
schungsaufwand im Vergleich zum Durchschnitt der letzten drei Jahre gestiegen ist. 
 
TIPP: Beim FFB „neu“ bzw bei der Forschungsprämie sind im Gegensatz zum FFB „alt“ auch die Aus-

gaben für nachhaltig für die Forschung eingesetzte Investitionen begünstigt. 
 
TIPP: Seit 2005 gibt es auch eine Forschungsförderung für Auftragsforschungen, die vor allem KMUs 

zu Gute kommen soll, die Forschungsaufträge extern vergeben. Für ab 1.1.2005 erteilte For-
schungsaufträge bis zu 100.000 € an bestimmte Forschungseinrichtungen kann ebenfalls der 
25%ige FFB „neu“ oder die 8%ige Forschungsprämie geltend gemacht werden. Voraussetzung 
ist, dass der Auftraggeber bis zum Ablauf seines Wirtschaftsjahres dem Auftragnehmer (also der 
beauftragten Forschungseinrichtung) nachweislich mitteilt, bis zu welchem Ausmaß er selbst die 
Forschungsbegünstigung in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist insoweit von der For-
schungsbegünstigung ausgeschlossen. 

 
 

1.000 € Lehrlingsausbildungsprämie für jeden noch 2006 eingestellten Lehrling 
 
Wer heuer noch Lehrlinge einstellt, kann sich für jeden Lehrling noch 1.000 € steuerfreie Lehrlingsaus-
bildungsprämie vom Finanzamt holen. Diese Prämie steht überdies in weiterer Folge in jedem Kalender- 
bzw Wirtschaftsjahr zu, in dem das Lehrverhältnis aufrecht ist. Voraussetzung für die Prämie ist, dass 
das Lehrverhältnis nach der Probezeit in ein definitives Lehrverhältnis umgewandelt wird. 
 
 

Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus 1999 
 
Zum 31.12.2006 läuft die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen, Belege und Ge-
schäftspapiere des Jahres 1999 aus. Diese können daher ab 1.1.2007 vernichtet werden. Beachten Sie 
aber, dass die Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie in einem anhängigen Berufungs-
verfahren von Bedeutung sind, dass Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke betreffen, we-
gen allfälliger Vorsteuerrückverrechnungen bis zu 22 Jahre aufbewahrungspflichtig sind und dass laut 
Handelsgesetzbuch (HGB) Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie für ein anhängiges 
gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem Ihnen Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind. 
TIPP: Falls der Papierberg zu groß wird, kann man die Buchhaltungsunterlagen platzsparend auch 

elektronisch archivieren. Beachten Sie dabei, dass für auf Datenträgern gespeicherte Buchhal-
tungsunterlagen die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein muss. 

 
 

Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 
 
Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und Fortbildungskosten können Un-
ternehmer einen Bildungsfreibetrag in Höhe von 20 % dieser Kosten geltend machen. Für innerbetrieb-
liche Aus- und Fortbildungseinrichtungen können die Aufwendungen nur bis zu einem Höchstbetrag von 
2.000 € pro Tag für den 20%igen BFB berücksichtigt werden. 
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TIPP: Alternativ zum BFB für externe Aus- und Fortbildungskosten kann eine 6%ige Bildungsprämie 
geltend gemacht werden. Für interne Aus- und Fortbildungskosten steht die alternative Prämie 
nicht zu. 

 
 

Energieabgabenvergütung: Anträge für 2001 bis 31.12.2006 stellen! 
 
Anträge auf Vergütung von Energieabgaben müssen spätestens bis zum Ablauf von fünf Jahren ab Vor-
liegen der Voraussetzungen gestellt werden. Dies gilt betreffend das Jahr 2001 jedenfalls für alle Pro-
duktionsbetriebe. Dienstleistungsbetriebe mit hohem Energieverbrauch (zB Solarien, Hotels, Wäsche-
reien etc) könnten den Antrag für 2001 noch zeitgerecht stellen, obwohl es im Jahr 2001 noch eine ge-
setzliche Beschränkung der Vergütung auf Produktionsbetriebe gab. Das diesbezüglich beim EuGH 
anhängige Verfahren wurde am 5.10.2006 entschieden und verheißt vermutlich nichts Gutes für die 
Rückzahlungswerber. Die darauf aufbauende Entscheidung des VwGH ist aber abzuwarten. 
 
 

GSVG-Befreiung für „Kleinstunternehmer“ bis 31.12.2006 beantragen 
 
Bestimmte „kleine Gewerbetreibende“ können sich bis spätestens 31.12.2006 rückwirkend für das lau-
fende Jahr auf Antrag von der Kranken- und Pensionsversicherung nach GSVG befreien lassen, wenn 
die steuerpflichtigen Einkünfte nicht höher als 3.881,52 € und der Jahresnettoumsatz maximal 22.000 € 
betragen hat. Antragsberechtigt sind Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 
fünf Jahren), Männer über 65 Jahre, Frauen über 60 Jahre oder Personen über 57 Jahre, wenn sie in 
den letzten fünf Jahren die obigen Grenzen nicht überschritten haben. 
 
 

Spenden aus dem Betriebsvermögen 
 
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstigte Institutionen (ins-
besondere an Forschungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtungen, an 
Universitäten, diverse Fonds, Museen, Bundesdenkmalamt etc) sind bis maximal 10 % des Gewinnes 
des unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Damit derartige Spenden 
noch im Jahr 2006 abgesetzt werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2006 getätigt werden. 
 
Auch Geld- und Sachspenden bei (nationalen und internationalen) Katastrophenfällen (insbesondere 
bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) sind seit 2002 als Betriebsausgaben 
absetzbar (und zwar betraglich unbegrenzt), allerdings unter der Voraussetzung, dass sie der Werbung 
dienen und werblich entsprechend vermarktet werden. 
 
 
 
Quelle: Klienteninfo 5/2006 
 


